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Motion Pardini Giorgio und Mit. über die Mitfinanzierung der Doppelspur am 
Rotsee durch den Kanton Luzern (M 141). 
Eröffnet: 21. Januar 2008 Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 
 
Antrag Regierungsrat: Teilweise Erheblicherklärung als Postulat 
 
 
Begründung: 
 
Der Doppelspur-Ausbau am Rotsee beseitigt einen zentralen Engpass auf der nationalen 
und internationalen Hauptverkehrsachse im Schienennetz. Er stellt die Voraussetzung für ein 
attraktives Bahnangebot zwischen der Wachstumsregion Zentralschweiz und dem Metropoli-
tanraum Zürich dar. Im S-Bahn-Verkehr ist der 15-Minutentakt zwischen Luzern und Baar 
erst mit der Doppelspur am Rotsee möglich. Der rasche Angebotsausbau ist insofern zwin-
gend notwendig, als dass die Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung im Entwicklungs-
schwerpunkt Rontal eine optimale Erschliessung voraussetzt. Die bedingungslose Unterstüt-
zung dieses für unseren Kanton wichtigen Projekts haben wir in der Vergangenheit wieder-
holt bekräftigt (vgl. zum Beispiel die Antworten zu den Postulaten Nr. 2 und 3 von Meier Pat-
rick und Mit. über den Doppelspur-Ausbau Rotsee respektive über einen durchgehenden 
Doppelspur-Ausbau Luzern – Zürich). 
 
Der Bundesrat nahm im Herbst 2007 von der Vernehmlassung zur Gesamtschau FinöV und 
damit zur weiteren Entwicklung der Eisenbahngrossprojekte (ZEB) Kenntnis. In der Folge 
beantragte dieser in der Botschaft zur Gesamtschau FinöV dem Eidgenössischen Parla-
ment, die Bahninfrastruktur mit einem Kernangebot für 5.2 Milliarden Franken weiter zu ent-
wickeln. Der Doppelspur-Ausbau am Rotsee ist nicht Bestandteil dieses Kernangebots, son-
dern ist innerhalb der Botschaft zur Gesamtschau FinöV eine von zehn Erweiterungsoptio-
nen (der Zimmerbergtunnel II inklusive der Doppelspur-Ausbau am Rotsee ist ebenfalls eine 
Erweiterungsoption). Die Botschaft sieht zudem einen Planungskredit von 40 Millionen Fran-
ken vor, welcher die Grundlagen für die Realisierung der von den Kantonen geforderten Er-
weiterungsoptionen schaffen soll – also auch für den Doppelspur-Ausbau am Rotsee. Die 
parlamentarische Beratung über die Botschaft wird im Herbst 2008 stattfinden. 
 
Die Kosten für den Doppelspur-Ausbau am Rotsee mit rund 190 Millionen Franken (Preisba-
sis 2005) und den Zimmerbergtunnel II inklusive den Doppelspur-Ausbau am Rotsee mit 
rund 1'100 Millionen Franken (Preisbasis 2005) sind erheblich und durch die Kantone alleine 
nicht tragbar. Der Doppelspur-Ausbau am Rotsee ist eine Minimalforderung des Kantons 
Luzern. Die Forderung nach dem Zimmerbergtunnel II dürfte durch eine breite Allianz in der 
politischen Diskussion gestützt werden. Wir sind überzeugt, dass der Doppelspur-Ausbau 
am Rotsee von der Unterstützung für den Zimmerbergtunnel II profitieren und deshalb in das 
Programm aufgenommen werden wird. Es ist deshalb im heutigen aktuellen Zeitpunkt falsch, 
andere Finanzierungsformen für den Doppelspur-Ausbau am Rotsee als diejenige im Zu-
sammenhang mit der Gesamtschau FinöV zu fordern oder kantonsintern vorzuschlagen. 
 
Nach § 18 Absatz 3 des Finanzhaushaltgesetzes (SRL Nr. 600) werden die Ertragsüber-
schüsse der Staatsrechnung zur Abtragung des Bilanzfehlbetrags verwendet. Ist kein sol-
cher vorhanden, wird Verwaltungsvermögen zusätzlich abgeschrieben oder freiverfügbares 
Eigenkapital gebildet. Für eine anderweitige Verwendung von Ertragsüberschüssen gelten 
sinngemäss die Vorschriften über den Sonderkredit. Die Laufende Rechnung 2007 schliesst 
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mit einem Ertragsüberschuss von 197 Millionen Franken ab. Wir beantragen Ihrem Rat, die-
sen Überschuss wie folgt zu verwenden: 
 
- Mittelreservation für Spitalbauten 100,0
- Abschreibung der Strassenschuld 67,5
- Ausserordentliche Zulage an das kantonale Personal und die vorgesetzten Behörden 4,5
- Bildung von zusätzlichem Eigenkapital für Schwankungsreserven 25,1
Total Ertragsüberschuss 197,0

 (in Mio. Fr.)
 
Im Gegensatz zu den Spitalbauten ist eine Beteiligung an der Finanzierung des Doppelspur-
Ausbaus am Rotsee durch den Kanton Luzern nicht vorzusehen, nachdem wir von der voll-
ständigen Finanzierung durch den Bund ausgehen. Die Rückstellung von Mitteln für eine 
solche Mitbeteiligung ist somit weder notwendig noch zweckmässig. Sofern der Doppelspur-
Ausbau in der Planung der FinöV-Vorlage aus finanziellen Gründen zeitlich zurückgestellt 
wurde, wäre eine Mitfinanzierung durch den Kanton Luzern neu zu beurteilen und zu über-
prüfen. Auch wenn wider Erwarten der Doppelspur-Ausbau nicht Teil des FinöV-Beschlusses 
sein würde, wäre er Teil des Agglomerationsprogramms. Auch in diesem Fall wäre eine 
neue Lagebeurteilung vorzunehmen, wobei dann auch eine Beteiligung des Kantons Luzern 
zu prüfen wäre. Dafür wäre ein Sonderkredit zu beschliessen, der dem obligatorischen Refe-
rendum unterliegt. Diese Haltung zu einer allfälligen Beitragsleistung in den beiden nicht zu 
erwartenden Fällen haben wir bereits in unserer Botschaft zum Agglomerationsprogramm 
(B 149 vom 6. Juni 2006) eingenommen und bei der Beantwortung von parlamentarischen 
Vorstössen wiederholt bekräftigt. 
 
Die Motion ist aus diesen Erwägungen abzulehnen und teilweise als Postulat im Sinne der 
Ausführungen erheblich zu erklären. 
 
Luzern, 8. April 2008 / RRB-Nr. 364 


